
Deutscher Bundestag 
 
 
 

 EU 6 - 3000 - 008/24 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

© 2024 Deutscher Bundestag 

Dokumententyp: Sachstand 

Titel: Unionsrechtliches Verbot von Brandschutzeinrichtungen und 
Feuer- 
löschern mit Halonen 
Untertitel: Unter Berücksichtigung des Einsatzes tragbarer 
Feuerlöscher in militärischen Landfahrzeugen als kritischem 
Verwendungszweck 

Unionsrechtliches Verbot von Brandschutzeinrichtungen und Feuer- 
löschern mit Halonen 
Unter Berücksichtigung des Einsatzes tragbarer Feuerlöscher in militä-
rischen Landfahrzeugen als kritischem Verwendungszweck 

 

Sachstand 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 



 

 
 

 

Die Arbeiten des Fachbereichs Europa geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe 
oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und 
Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten des Fachbereichs Europa geben nur den zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bun-
destages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegen, geschützte oder andere 
nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist 
vorab der Fachbereichsleitung anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die da-
bei zu berücksichtigenden Fragen.  

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Sachstand 
EU 6 - 3000 - 008/24 

Seite 2 

Disclaimer: Die Arbeiten des Fachbereichs Europa geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten des Fachbereichs Europa geben nur den zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten 
des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegen, geschützte oder 
andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentli-
chung ist vorab der Fachbereichsleitung anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät 
über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.  

 
Unionsrechtliches Verbot von Brandschutzeinrichtungen und Feuer- 
löschern mit Halonen 
Unter Berücksichtigung des Einsatzes tragbarer Feuerlöscher in militärischen Landfahrzeugen als 
kritischem Verwendungszweck 

Aktenzeichen: EU 6 - 3000 - 008/24 
Abschluss der Arbeit: 13. Februar 2024 (zugleich letzter Zugriff auf alle Online-Quellen) 
Fachbereich: EU 6: Fachbereich Europa 

 

  



 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Sachstand 
EU 6 - 3000 - 008/24 

Seite 3 

Inhaltsverzeichnis 

1. Fragestellung und Einführung 4 

2. Geltende Rechtslage unter der Ozon-Verordnung 2009 4 
2.1. Grundsatz: Verbot von Brandschutzeinrichtungen und 

Feuerlöschern mit Halonen 4 
2.2. Ausnahme: Außerbetriebnahme zu Enddatum bei kritischen 

Verwendungszwecke 5 
2.3. Rückausnahme: Genehmigung im Einzelfall und Zuständigkeiten 

in Deutschland 6 

3. Zukünftige Rechtslage unter der neugefassten Ozon-
Verordnung 2024 7 

 

  



 

 
 

 

 

Unterabteilung Europa 
Fachbereich Europa 

Sachstand 
EU 6 - 3000 - 008/24 

Seite 4 

1. Fragestellung und Einführung 

Der Fachbereich Europa ist beauftragt worden, zu prüfen, inwieweit die Verordnung (EG) 
Nr. 1005/2009 (Ozon-Verordnung 2009)1 die Verwendung von tragbaren, halonhaltigen Feuerlö-
schern einschränkt. Dabei geht es dem Auftraggeber insbesondere um die Nutzung solcher tragba-
rer Feuerlöscher in militärischen Landfahrzeugen.  

Nachdem die Europäische Kommission (Kommission) 2022 einen Vorschlag für eine neue Ozon-
Verordnung vorgelegt hatte2 und diese das ordentliche Gesetzgebungsverfahren durchlaufen hat,3 
ist eine entsprechende Verordnung am 7. Februar 2024 unterzeichnet worden (Ozon-Verordnung 
2024).4 Sie wird gemäß ihrem Art. 32 am zwanzigsten Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt in Kraft treten und nach Art. 31 Abs. 1 Ozon-Verordnung 2024 ab diesem Zeitpunkt grund-
sätzlich umfänglich die Ozon-Verordnung 2009 ersetzen. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung war die 
Ozon-Verordnung 2024 noch nicht im Amtsblatt der EU veröffentlicht.  

Im Anschluss an die Darstellung der geltenden Ozon-Verordnung 2009 unter Ziff. 1, wird unter 
Ziff. 2 mit Blick auf das baldige Inkrafttreten dieses neugefassten rechtlichen Rahmens auch die 
insoweit relevanten Änderungen der Ozon-Verordnung 2024 dargestellt. 

2. Geltende Rechtslage unter der Ozon-Verordnung 2009 

2.1. Grundsatz: Verbot von Brandschutzeinrichtungen und Feuerlöschern mit Halonen 

Art. 4 Ozon-Verordnung 2009 verbietet die Produktion, Art. 5 Abs. 1 Ozon-Verordnung 2009 das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von sogenannten geregelten Stoffen. Gemäß der Begriffs-
definition in Art. 3 Nr. 4 Ozon-Verordnung 2009 sind solche geregelten Stoffe die in Anhang I 
der Verordnung aufgeführten. Halone sind nach der Definition in Art. 3 Nr. 6 Ozon-Verordnung 
2009 die in diesem Anhang I als Gruppe III aufgeführten Stoffe, einschließlich ihrer Isomere. 
Konkret handelt es sich dabei um Halon-1211 (Bromchlordifluormethan, CF2BrCl), Halon-1301 
(Bromtrifluormethan, CF3Br) und Halon-2402 (Dibromtetrafluorethan, C2F4Br2). 

                                     

1 Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über 
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (Neufassung), ABl. L 286, 31. Oktober 2009, S. 1 (konsolidierte 
Fassung vom 19. April 2017). 

2 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009, KOM(2022) 151 endg. 

3 Vgl. Verfahren 2022/0100(COD) auf der Legislative Observatroy-Website des Europäischen Parlaments. 

4 Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009, Dok. PE-CONS 61/1/23 REV 1. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/2017-04-19
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/2017-04-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2022:0151:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0100(OLP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=consil:PE_61_2023_REV_1
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Art. 6 Ozon-Verordnung 2009 verbietet zusätzlich das Inverkehrbringen von Produkten und Ein-
richtungen, die geregelte Stoffe enthalten oder benötigen. Mit Blick auf die vorliegende Frage 
sieht Art. 6 Abs. 2 Ozon-Verordnung 2009 ausdrücklich vor: 

  „Mit Ausnahme der Verwendungszwecke gemäß Artikel 13 Absatz 1 ist der Einsatz von 
Brandschutzeinrichtungen und Feuerlöschern mit Halonen verboten und wird eingestellt.“ 

2.2. Ausnahme: Außerbetriebnahme zu Enddatum bei kritischen Verwendungszwecke 

Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Ozon-Verordnung 2009 sieht vor, dass Halone für sogenannte kritische Ver-
wendungszwecke in Verkehr gebracht und verwendet werden dürfen. Diese kritischen Verwen-
dungszwecke werden in Anhang VI der Ozon-Verordnung 2009 aufgelistet. Art. 13 Abs. 2 
UAbs. 2 Ozon-Verordnung 2009 ermächtigt die Kommission, die kritischen Verwendungszwecke 
zu überprüfen und soweit angemessen zu ändern sowie „Zeitpläne für die schrittweise Einstel-
lung kritischer Verwendungen durch die Festlegung von Stichtagen für neue Anwendungen so-
wie von Endterminen für bestehende Anwendungen“ zu beschließen. Dabei soll sie zum einen 
der „Verfügbarkeit von unter Umwelt- und Gesundheitsaspekten akzeptablen, sowohl technisch 
als auch wirtschaftlich machbaren Alternativen oder Technologien“ Rechnung tragen sowie nach 
Art. 13 Abs. 2 UAbs. 2 Ozon-Verordnung 2009 den Beschluss im Wege des sogenannten Rege-
lungsverfahrens mit Kontrolle – eine Form der Komitologie – fassen.5 Für die vorliegende Frage 
sieht Art. 13 Abs. 3 Ozon-Verordnung 2009 vor:  

  „Brandschutzsysteme und Feuerlöscher, die Halone enthalten und für die in Absatz 1 ge-
nannten Zwecke verwendet werden, werden zu den in Anhang VI festgelegten Fristen außer 
Betrieb genommen.“ 

Die Liste der kritischen Verwendungszwecke von Halonen in Anhang VI der geltenden Fassung 
Ozon-Verordnung 2009 nennt in Kategorie 1 auch die Verwendung in militärischen Landfahrzeu-
gen. Während fest installierte Systeme auch Schutz von Motorräumen als kritische Verwendung 
gesehen werden, ist bei den vom Auftraggeber in den Blick gefassten tragbaren Feuerlöscher nur 
der Einsatz in Mannschaftsräumen von militärischen Landfahrzeugen als kritische Verwendung 
zu sehen, soweit dies die Verwendung von Halon-1301 und Halon-2402 betrifft.6 

Die Außerbetriebnahme in Anhang VI unterscheidet zwischen Stichtagen im Sinne von Nr. 1 des 
Anhang VI, „ab denen Halone für Feuerlöscher oder Brandschutzeinrichtungen in neuen Ausrüs-
tungen und Anlagen für die betreffende Anwendung nicht mehr verwendet werden dürfen“, und 

                                     

5 Art. 13 Abs. 2 UAbs. 2 Ozon-Verordnung 2009 verweist insoweit auf Art. 25 Abs. 3 Ozon-Verordnung 2009, der 
auf Art. 5a des Komitologie-Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitä-
ten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse, ABl. L 184, 17. Juli 1999, 
(letzte konsolidierte Fassung vom 23. Juli 2006) verweist. Grundsätzlich ist der Komitologie-Beschlusses 
1999/468/EG nach Art. 12 Satz 1 Komitologie-Verordnung (Fn. 12) aufgehoben und Verweise in Basisrechtsak-
ten sind nach Art. 13 Komitologie-Verordnung als Bezugnahmen auf sie zu verstehen. Davon ausgenommen ist 
nach Art. 12 Satz 2 der Verordnung der hier relevante Art. 5a des Komitologie-Beschlusses 1999/468/EG, der für 
Basisrechtsakte, die auf ihn Verweisen weiterhin Wirkung hat, sodass das darin geregelte Regelungsverfahren 
mit Kontrolle fortbesteht. 

6 Vgl. Verwendungszweck 1.3. in der Tabelle „Kritische Verwendungszwecke von Halonen“ in Anhang VI der 
Ozon-Verordnung 2009. 

http://data.europa.eu/eli/dec/1999/468/2006-07-23
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dem Endtermin im Sinne von Nr. 4 des Anhang VI, „ab dem Halone für die betreffende Anwen-
dung nicht mehr verwendet werden dürfen, und das Datum, bis zu dem Feuerlöscher oder 
Brandschutzeinrichtungen mit Halonen außer Betrieb genommen werden müssen“. Tragbare Feu-
erlöscher in Mannschaftsräumen von militärischen Landfahrzeugen dürfen seit dem Stichtag am 
31. Dezember 2011 nicht mehr in neuer Ausrüstung oder neuen Anlangen verwendet werden. 
Seit dem Endtermin am 31. Dezember 2020 dürfen sie in keinerlei Anlagen mehr verwendet wer-
den und sind außer Betrieb zu nehmen. 

2.3. Rückausnahme: Genehmigung im Einzelfall und Zuständigkeiten in Deutschland 

Gemäß Art. 13 Abs. 4 Ozon-Verordnung 2009 kann die Kommission auf Antrag einer zuständigen 
nationalen Behörde im Einzelfall Abweichungen von den in Anhang VI vorgesehenen Endtermi-
nen für bestehende Anwendungen oder Stichtage für neue Anwendungen gewähren, soweit 
nachweislich keine technisch und wirtschaftlich realisierbare Alternative zur Verfügung steht. 

Im deutschen Recht wird die Ozon-Verordnung 2009 zum einen durch die Chemikalien-Ozon-
schichtverordnung ergänzt,7 die aber keine Bestimmung der zuständigen Behörde vornimmt. 
Diese erfolgt – der Regelzuständigkeit der Länder im Grundgesetz folgend8 – im Landesrecht. Bei-
spielsweise sieht § 2 Nr. 7 Buchst. k der Landesverordnung über die zuständigen Behörden zum 
Vollzug chemikalienrechtlicher Vorschriften9 für Schleswig-Holstein vor, dass das Landesamt für 
Umwelt dort grundsätzlich für den Vollzug der Ozon-Verordnung 2009 zuständig ist. In Baden-
Württemberg bestimmt etwa Ziff. 9.1. der Anlage II der Verordnung der Landesregierung, des 
Umweltministeriums und des Ministeriums Ländlicher Raum über Zuständigkeiten auf dem Ge-
biet des Chemikalienrechts10, dass für den Vollzug von Art. 13 Abs. 4 Ozon-Verordnung 2009 die 
Regierungspräsidien zuständig sind. Für Brandenburg dürfte wegen der Zuständigkeit für „Ge-
samter Verordnungstext ansonsten“ nach Ziff. 1.4.1.5 der Tabelle in der Anlage zur Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebieten gefährliche Stoffe und Gentechnik11 das Lan-
desamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit zuständige nationale Behörde im 

                                     

7 Chemikalien-Ozonschichtverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2012 (BGBl. I S. 
409), die zuletzt durch Artikel 298 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 
abrufbar unter: www.gesetze-im-internet.de/chemozonschichtv/BJNR263800006.html.  

8 Zum Vollzug von Verordnungen im Sinne des Unionsrechts durch die Landesverwaltungen, vgl. etwa Kirchhof, 
in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, 102. EL 2023, Art. 83 GG, Rn. 88 ff. 

9 Landesverordnung über die zuständigen Behörden zum Vollzug chemikalienrechtlicher Vorschriften (ChemZu-
stVO) vom 21. März 2012, abrufbar in der Fassung vom 21. November 2022 unter: www.gesetze-rechtspre-
chung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-ChemZustVSH2012V10P2/part/S. 

10 Verordnung der Landesregierung, des Umweltministeriums und des Ministeriums Ländlicher Raum über Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet des Chemikalienrechts (Chemikalien-Zuständigkeitsverordnung - ChemZuVO) 
vom 17. Dezember 2013, abrufbar in einer Fassung vom 21. Dezember 2021 unter: www.landesrecht-
bw.de/bsbw/document/jlr-ChemRZustVBWV3P1/part/X. 

11 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebieten gefährliche Stoffe und Gentechnik (Gefahrstoff-
zuständigkeitsverordnung - GSZV) vom 30. Mai 2003, abrufbar in einer Fassung vom 15. Oktober 2018 unter: 
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gszv.  

http://www.gesetze-im-internet.de/chemozonschichtv/BJNR263800006.html
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-ChemZustVSH2012V10P2/part/S
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-ChemZustVSH2012V10P2/part/S
http://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-ChemRZustVBWV3P1/part/X
http://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-ChemRZustVBWV3P1/part/X
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gszv
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Sinne von Art. 13 Abs. 4 Ozon-Verordnung 2009 sein. Ähnlich dürfte sich auch die Zuständig-
keit in allen anderen Bundesländern bestimmen. 

Nach Art. 13 Abs. 4 Ozon-Verordnung 2009 gewährt die Kommission die von einer nationalen 
Behörde beantragte Abweichung im Einzelfall nach dem in Art. 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 (Komitologie-Verordnung)12 näher geregelten Prüfverfahren als verbindlichen Terti-
ärrechtsakt.13 

3. Zukünftige Rechtslage unter der neugefassten Ozon-Verordnung 2024 

Die Ozon-Verordnung 2024 behält im Wesentlichen das System der Ozon-Verordnung 2009 bei.14 

Art. 4 Ozon-Verordnung 2024 wird künftig ein Verbot in Bezug auf ozonabbauende Stoffe vorse-
hen, während Art. 5 Ozon-Verordnung 2024 das parallele Verbot für Erzeugnisse und Einrichtun-
gen, die ozonabbauende Stoffe enthalten oder für ihre Funktion benötigen, normiert. Die relevan-
ten ozonabbauenden Stoffe werden in Anhang I der Ozon-Verordnung 2024 aufgezählt. In 
Gruppe III der Halone wird neben Halon-1211, Halon-1301 und Halon-2402 nunmehr auch Ha-
lon-1202 (Dibromodifluoromethan, CBr2F2) treten. 

Für den Einsatz in Brandschutzsystemen und Feuerlöschern sieht Art. 11 Abs. 2 Ozon-Verord-
nung 2024 vor: 

  „Mit Ausnahme der kritischen Verwendungszwecke gemäß Artikel 9 Absatz 1 ist der Einsatz 
von Brandschutzeinrichtungen und Feuerlöschern mit Halonen verboten und einzustellen.“ 

                                     

12 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Febuar 2011 zur Festlegung 
der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungs-
befugnisse durch die Kommission kontrollieren, ABl. L 55, 28. Februar 2011, S. 13 

13 Art. 13 Abs. 4 Ozon-Verordnung 2009 verweist auf Art. 25 Abs. 2 Ozon-Verordnung 2009, dessen Verweis auf 
Art. 4 des Komitologie-Beschlusses 1999/468/EG im Zuge der unter Fn. 5 dargestellten Übergangsbestimmung 
nach Art. 13 Buchst. b Komitologie-Verordnung als Bezugnahme auf deren Art. 5 zu verstehen ist. 

14 Vgl. Begründung des Vorschlags für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, 
die zum Abbau der Ozonschicht führen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009, KOM(2022) 
151 endg., S. 2, wonach die Kommission bei der Evaluation der Ozon-Verordnung 2009 zu dem Schluss gekom-
men sei, dass diese „zwar im Allgemeinen ihren Zweck erfüllt, aber besser auf den europäischen Grünen Deal 
abgestimmt werden und ihre Ausgestaltung leicht verbessert werden könnte“. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2022:0151:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2022:0151:FIN
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Art. 9 Ozon-Verordnung 2024, der bis auf eine Neuordnung der Absätze und verschiedener ver-
fahrensrechtlicher Modifikationen weitgehend Art. 13 Ozon-Verordnung 2009 entspricht,15 sieht 
in Abs. 2 Satz 1 vor: 

  „Brandschutzeinrichtungen und Feuerlöscher, die Halone für die in Absatz 1 dieses Artikels 
genannten kritischen Verwendungszwecke enthalten oder deren Funktion von diesen Halo-
nen abhängt, sind bis zu den in Anhang V festgelegten Endterminen außer Betrieb zu neh-
men.“ 

Anhang V der Ozon-Verordnung 2024 kennt weiter eine Kategorie für den Einsatz in militäri-
schen Landfahrzeugen. Die Stichtage und Endtermine in dieser Kategorie werden aber aus der 
Ozon-Verordnung 2009 übernommen. Der Einsatz tragbarer Feuerlöscher in Mannschaftsräumen 
von militärischen Landfahrzeugen, für den sowohl der Stichtag als auch der Endtermin bereits 
verstrichen waren, ist nicht länger als kritischer Verwendungszweck in Anhang V genannt. 

Art. 9 Abs. 4 sieht zwar weiterhin vor, dass die Kommission auf Antrag einer zuständigen Be-
hörde im Wege von Durchführungsrechtsakten zeitlich befristete Ausnahmen gewähren kann. 
Dem Wortlaut nach handelt es sich dabei aber um „Ausnahmen von den in Anhang V festgeleg-
ten Endterminen oder Stichtagen“. Für eine Nutzung, die keinen kritischen Verwendungszweck 
im Sinne des Anhang V darstellt und für die entsprechend auch kein Endtermin oder Stichtag im 
Sinne der Ozon-Verordnung 2024 hat, scheint es demnach grundsätzlich keine Möglichkeit einer 
Abweichung im Einzelfall zu geben. Ob Art. 9 Abs. 4 Ozon-Verordnung 2024 tatsächlich so aus-
zulegen sein wird, kann nach Inkrafttreten der Norm allein der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
abschließend entscheiden. 

 

 

Fachbereich Europa 

                                     

15 Vgl. auch die Entsprechungstabelle in Anhang VIII der Ozon-Verordnung 2024. 
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